
Sie haben 45 Stimmen!
Sie können alle 45 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben – panaschieren – und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben – kumulieren – oder oder●

Sie können, wenn Sie nicht alle 45 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen . In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden
Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

●

Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen , ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 45 Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags
drei Stimmen zugeteilt sind.

●

Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.●

Stimmzettel
für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in der Stadt Neu-Isenburg am 15. März 2026

Bitte Stimmzettel nach innen falten!

1
Christlich Demokratische
Union Deutschlands CDU

101 Wagner, Christine
102 Blüchardt, Bettina
103 Schmidt, Susanne
104 Gómez-Sáez, Carlos
105 Großpersky, Joachim
106 Dr. Overmann, Peter
107 Jurković, Dominik
108 Fontaine, Pierre
109 Klees, Thorsten
110 Leitermann, Peter
111 Fischer, Edgar
112 Beyer, Bernd
113 Michos, Nikolaos
114 Rizzo, Teresa
115 Dr. Leicht, Udo
116 Fitzthum, Jörg
117 Böhmert, Henrik
118 Herweg, Andrea
119 Baur, Johann
120 Dr. Riedl, Stefanie
121 Kneip, Johannes
122 Marijan, Ana
123 Castrian, Ingrid
124 Knieling, Anton
125 Goltz, Nathalie
126 Strasser, Robert
127 Blüchardt, Philip
128 Greiner, Stefan
129 Saenger, Jens
130 Schwind, Peter
131 Prager, Thomas
132 Wasiak, Jan
133 Herz, Alexander
134 Hoffmann, Frank
135 Reblin, Thorsten
136 Torrealba Auerbach, Tina
137 Dr. Kiparski, Gerd
138 Holland, Sven
139 Bachmann, Udo
140 Böhle, Sabine
141 Büsing, Andreas
142 Peters, Marc
143 Seidel, Klaus
144 Zepp, Gustav
145 Bickmann, Ingrid

2
Alternative für
Deutschland AfD

201 Vohl, Bernd Erich
202 Eiche, Achim Karl
203 Flesch, Klaus-Peter
204 Hufer, Wolfgang
205 Fedotov, Alex
206 Wagner, Wolfgang
207 Hartmann, Andreas
208 Staub, Katarzyna Anna
209 Baethke, Robert
210 Janssen, Torsten
211 Anolick, Peter
212 Balyschew, Nikita
213 Hennig-Janssen, Björn
214 Becker, Wilfried
215 Tauscher, Siegfried
216 Wagner, Marion
217 Frischmann, Gustav
218 Grzesiak, Elżbieta
219 Vohl, Sylvia

3
Sozialdemokratische
Partei Deutschlands SPD

301 Adam, Michael
302 Lammersdorf, Yvonne
303 Munari, Markus
304 Tschischka, Ayse
305 Beck, Christian
306 Zander, Anna
307 Weber, Noel
308 Schmidt, Joe Bernd
309 Doberitz, Sabine
310 Dr. Hagelstein, Jens
311 Gaim, Bereket
312 Sarikaya, Serpil
313 Achilles, Harald
314 Dackermann, Roman
315 Manus, Ingeborg
316 Deißler, Matthias
317 Helm, Leon Luca
318 Kılınç, Melanie
319 Miehe, Luis
320 Hieronymus-Amberger, Wolfgang
321 Vekony, Yvonne
322 Sarikaya, Kubilay
323 Ludwig, Karsten
324 Möslein, Petra
325 Tiessen, Niels
326 Wagner, Jakob
327 Dr. Çakir-Mattner, Naime
328 Pfeifer, Klaus
329 Hofmann, Klaus Volker
330 Linke, Irene
331 Stern, Sebastian
332 Schneider, Nico
333 Beck, Franziska
334 Eckardt, Fabian

4
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

GRÜNE

401 Zirkel, Caroline
402 Möller, Thorsten
403 Finas, Andrea
404 Gröll, Oliver
405 Dücker, Stefany
406 Bock, Martin
407 Herschmann, Kim
408 Knitter, Niklas
409 Gröll, Emily
410 Kellen, Ralf
411 Fröhlich, Marissa
412 Schenk, Benjamin
413 Mohrhardt, Sylvia
414 Bechtold, Frank
415 Müller, Sigrid
416 Dr. Habte, Mussie
417 Marschalk, Ute
418 Wölfing, Dirk
419 Euler, Jonas
420 Gardenier-Gröll, Nicole
421 Pehns, Torsten
422 Cahn-Schuhmacher, Gabriele
423 Zirkel, Philipp
424 Dr. Blum, Alice
425 Stoisiek, Richard
426 Kaus-Schwoerer, Hannelore
427 Gerlach, Rüdiger
428 Sator-Marx, Maria
429 Gerecht, Jürgen
430 von Kaminietz, Kira

5
Freie Demokratische
Partei FDP

501 Seipel, Thilo
502 Dr. Sänger, Philip
503 Seibt, Michael
504 Sinderwald, Luka
505 Il, Julia
506 Frache, Andreas
507 Mielmann-Seipel, Inga
508 Ebeling, Jörg
509 Kasimir, Ulf
510 Schirmer, Heike
511 Gröpler, Simon
512 Weiß, Tobias
513 Conte, Kathrin
514 Schmidt, Matthias
515 Neumann, Hans-Joachim
516 Scholibo, Rolf
517 Stender, Dirk
518 Bergmann, Alexander
519 Schubert, Falk
520 Burchards, Maike

6
Die Linke

Die Linke

601 Schultheiß, Edgar
602 Wißler, Renate
603 Amoozegar, Nick Papak
604 Hanstein, René
605 Gilbhard, Linda
606 Schölzel, Stephan
607 Straube, Mina
608 Corsano, Simon
609 Eichler, Jillian
610 Weber, Jakob
611 Schüler, Christian
612 Plessen, Ludger
613 Sichel, Simone
614 Tömördi, Janos
615 Lobback, Sven-Uwe
616 Schories, Detlef

7
Die Ysenburger!

Y!

701 Conrad, Kati
702 Dr. Hatzfeld, Oliver
703 Perwein, Kathrin
704 Werner, Stefan
705 Schnarr, Michael
706 Bock-Copley, Rachel
707 Kümmerle, Philipp
708 Fritz, Martina
709 Fischer, Werner
710 Schramm, Anette
711 Röttig, Ivonne
712 Heyne, Martin
713 Spies, Hendrik
714 Martin, Anita
715 Rost, Thomas

Musterstimmzettel



So wählen Sie richtig
Sie wählen richtig, wenn Sie die folgenden fünf Regeln der Stimmabgabe beachten. Denn
dann sind Sie über alle Gestaltungsmöglichkeiten informiert, die Ihnen das
Kommunalwahlrecht für Ihre Stimmabgabe bietet.

1. Wie viele Stimmen habe ich?
Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind. Für die
anstehende Wahl haben Sie demnach 45 Stimmen.

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?
Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem
Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen
(Listen) auswählen; dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und
jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder
höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine
Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können
auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre
Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten.

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben?
Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und
unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett
abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste
ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die Bewerberinnen und
Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine
Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger
Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene
Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen
aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste
die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen erhalten hat.

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln vergeben?
Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber
vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich
zur Vergabe von Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste

ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten
Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben
nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei
Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten – bis alle Ihre Stimmen
verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten
Liste drei Stimmen haben.

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen?
Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus
dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber
keine Ihrer Stimmen erhalten.

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?
Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen
zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als
drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre
Stimmabgabe insgesamt ungültig ist.

Haben Sie noch Fragen zum Kommunalwahlrecht?
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

Nicht vergessen: Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!

Ihr Wahlamt




